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Die nötigen Massnahmen für
Gehbehinderte liegen weniger in kostspieligen
Vorkehren, als vielmehr in der
konsequenten Berücksichtigung gewisser
wesentlicher Regeln, wie sie in dieser Norm
enthalten sind.

Die Norm beschränkt sich bewusst
auf Massnahmen, die auch für Nichtbehinderte

keine Nachteile in sich tragen;
oft sind diese Massnahmen sogar auch
für sie von Vorteil (z.B. für Mütter mit
Kinderwagen). Diese Massnahmen,
wenn sie bereits im Planungsstadium
berücksichtigt werden, haben in der Regel
auch keine wesentliche Verteuerung
zur Folge, stellen aber die Benützbarkeit
für einen beträchtlichen Bevölkerungsteil

sicher.
Die Norm unterscheidet unumgängliche

Massnahmen (d.h. Massnahmen, die
entscheidend dafür sind, dass ein Gebäude

oder eine Anlage von Behinderten,
insbesondere von Rollstuhlfahrern, be¬

wohnt oder benützt werden kann) und
erwünschte Massnahmen (d.h. Massnahmen,

die aus wirtschaftlichen oder anderen

Gründen nicht durchwegs gefordert
werden können, deren Beachtung
jedoch Behinderten und Betagten das
Wohnen, die Fortbewegung, die
Beschäftigung oder die Teilnahme am
öffentlichen Leben ermöglicht oder
erleichtert). Als unumgänglich wurden
bewusst nur solche Massnahmen gefordert,
die ohne wesentliche Mehrkosten
verwirklicht werden können.

Thematisch erfasst die Norm
- die öffentlich zugänglichen Bauten

und Anlagen wie Ausbildungs- und
Arbeitsstätten (Schulen, Hochschulen,
Verwaltungsgebäude und dergleichen),

Dienstleistungsbetriebe
(Verkaufslokale, Poststellen, Banken,
Stimmlokale und dergleichen),
Verkehrsanlagen (Strassen, Bahnhöfe,

In einer entsprechend eingerichteten
Küche kann der Behinderte im Rollstuhl
seinen Haushalt selbständig besorgen.

Flugplätze usw.), Begegnungsstätten
(Sport, Kultur, Kirchen, Freizeitanlagen

und dergleichen);
- Den Wohnbau, unterteilt in normalen

Wohnbau (üblichen, öffentlichen und
privaten Wohnungsbau);
anpassbaren Wohnbau, d.h. Wohnungen,

die durch Ergänzungen und
Einbauten leicht in Behindertenwohnungen

umgewandelt werden können;
speziellen Wohnbau, d.h. Wohnungen
(auch Behindertenheime), die den
dauernden Bedürfnissen der
Gehbehinderten entsprechen.
Das Wohnproblem der Gehbehinderten

kann nicht allein mit dem Bau einer
ausreichenden Zahl von Behindertenwohnungen

gelöst werden. Im Prinzip
sollte ein Mensch, bei Eintritt einer
Behinderung, in seiner gewohnten Wohnung

verbleiben können. Aus wirtschaftlichen

Gründen wäre es jedoch unrealistisch,

sämtliche Wohnungen anpassbar
zu machen. Als Kompromiss empfiehlt
die Norm eine Produktion von 1 V2%

anpassbaren und V2% eigentlichen
Behindertenwohnungen. Diese Zahlen sind
auch deshalb anzustreben, damit innert
nützlicher Frist der notwendige Bestand
an solchen Wohnungen erreicht werden
kann.

Während Alterswohnungen üblicherweise

als Kleinwohnungen geplant werden,

sind anpassbare Wohnungen und
spezielle Behindertenwohnungen in
marktüblichen Grössen erwünscht, da
Behinderte teilweise alleinstehend,
teilweise im Familienverband leben.

Alterswohnungen, anpassbare
Wohnungen und spezielle Behindertenwohnungen

sind in den übrigen Wohnungsbestand

einzustreuen, um einer
unerwünschten Isolierung zu begegnen.

Einführungstagung
modulare
Masskoordination

An der ETH Zürich wurde am 1 l.Juni
1976 im Rahmen einer Einführungstagung

erstmals einem breiteren Kreis von
Baurachleuten die Technik der modula-
ren Masskoordination präsentiert. Die
Tagung wurde gemeinsam veranstaltet
von der ehemaligen Eidgenössischen
Forschungskommission für Wohnungsbau

FKW, dem Schweizerischen
Ingenieur- und Architektenverein SIA und
der Schweizerischen Zentralstelle für
Baurationalisierung CRB. Dargestellt
wurden die Resultate einer sechsjährigen

Forschungsarbeit der FKW, resultie¬

rend in einem neuen Planungsinstrument.

Speziell beleuchtet wurde auch
der Aspekt der Einführung in die Praxis
in einer Zeit der rückläufigen Nachfrage
nach Bauleistungen. Unter dem heute
verstärkten Konkurrenzdruck ist
Rationalisierung zur Kostensenkung eine
Notwendigkeit. Die Masskoordination
ermöglicht eine bessere Verständigung
zwischen Architekt und Bauteilhersteller

und wirkt kostensparend, weil sie ein
verlustfreies Zusammenfügen gewährleistet.

Bisher herrschte oft die Meinung, dass
eine Masskoordination die Gestaltungsfreiheit

des Architekten beeinträchtige.
Die Tagung zeigte jedoch, dass die
Masskoordination ein offenes Bausystem

darstellt, das eine differenzierte
Architektur sowie die Realisierung neuer

Planungsideen wie flexibler Grundrisse
und Austauschbarkeit der Ausbaustruktur

ermöglicht.
Da mit den heute vorliegenden

Instrumenten, Handbuch der Masskoordination

(1) und Modulkatalog (2), die Arbeit
an der Masskoordination nicht
abgeschlossen ist, wird das CRB die weitere
Betreuung dieser Materie übernehmen.
Es gilt vor allem, die Anwendung der
Masskoordination in der Praxis zu
fördern und ihren Anwendungsbereich zu
erweitern.

(1) Handbuch: Technik der modularen
Masskoordination, Fr.48.-. (2) Modulka-
talog: Katalog modular dimensionierter
Bauteile, Fr.30.-. Bezugsquelle: CRB,
Seefeldstrasse 214, 8008 Zürich, Tel.
01/551177.
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